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Weitere sozialrechtliche Informationen sowie Ratgeber zum kostenlosen Download finden Sie stetig aktualisiert unter www.betanet.de

BAfoG

Das Wichtigste in Kuirze

Das Bundesausbildungsforderungsgesetz, kurz BAfoG, regelt einkommens- und vermégensabhangige Sozialleistungen zur Finanzierung
einer rein schulischen Ausbildung oder eines Studiums. Wer zu Beginn der schulischen Ausbildung oder des Studiums schon 45 Jahre alt
ist, bekommt sie nur im Ausnahmefall.

BAf6G ist oft vom Einkommen der Eltern abhangig. Elternunabhangiges BAfoG gibt es z.B. nach mehrjahriger Berufstatigkeit, wenn die
schulische Ausbildung oder das Studium nach dem 30. Geburtstag begonnen wird, oder wenn gegen die Eltern kein Unterhaltsanspruch
besteht. BAfoG flir den Besuch einer Schule (sog. Schiiler-BAféG) ist ein reiner Zuschuss, wahrend BAfoG fur den Besuch von héheren
Fachschulen, Akademien und Hochschulen zu 50 % als Darlehen geleistet wird.

Voraussetzungen

Forderfahige Ausbildungen unabhangig von den Wohnumstanden
Unabhangig vom Wohnen bei oder nicht bei den Eltern, wird BAfoG geleistet fir Ausbildung an

e Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen,

o deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt

und

o die in einem mindestens zweijahrigen Bildungsgang einen berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln,
Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt,
Abendhauptschulen,
Berufsaufbauschulen,
Abendrealschulen,
Abendgymnasien und Kollegs,
héheren Fachschulen und Akademien,
Hochschulen oder
privaten Berufsakademien.

Ausbildungen, die nur ohne Wohnung bei den Eltern forderfahig sind
Nur wer:

e nicht bei den Eltern wohnt
und

e von der Wohnung der Eltern aus eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstatte nicht erreichen kann
oder
einen eigenen Haushalt fihrt und verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft verbunden ist oder war
oder
einen eigenen Haushalt fiihrt und mit mindestens einem Kind zusammenlebt,

kann BAfoG fir folgende Schulen und Klassen erhalten:

e Weiterfihrende allgemeinbildende Schule (z.B. Gymnasium) ab Klasse 10

e Berufsfachschule, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt ab Klasse 10, die kiirzer als 2 Jahre
dauert und/oder keinen berufsqualifizierenden Abschluss vermittelt

e Berufliche Grundbildung (z. B. Berufsvorbereitungsjahr) ab Klasse 10

e Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt

Personliche Voraussetzungen
Folgende Voraussetzungen mussen erfullt sein, um BAfoG erhalten zu kdnnen:

e Alter: Der Beginn der schulischen Ausbildung oder des Studiums muss vor dem 45. Geburtstag liegen.
Ausnahmen sind méglich, z.B. wenn wegen der Erziehung eines Kindes unter 14 Jahren die Ausbildung nicht friiher begonnen
werden konnte.

e Staatsangehorigkeit: Nicht nur Menschen mit deutscher Staatsangehdrigkeit, sondern auch Menschen aus anderen EU-
Staaten oder mit Bleibeperspektive (z.B. Gefllichtete) werden geférdert, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erflllen (genaue
Bestimmungen siehe § 8 BAfG6G).
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e Eignung: Die Voraussetzungen zur Erreichung des Ausbildungsziels miissen vorliegen. Weil Schulen und Hochschulen
niemanden aufnehmen, der sie nicht erfiillt, reicht zu Beginn als Nachweis eine Immatrikulationsbescheinigung oder
Schulbescheinigung. Gegebenenfalls missen allerdings dann wahrend der Ausbildung Leistungen nachgewiesen werden.

e Finanzieller Bedarf: Das BAfoG wird nur geleistet, wenn Auszubildende kein oder zu wenig anrechenbares Einkommen und
Vermdgen haben, um ihre Ausbildung selbst zu finanzieren. Auch darf nicht genug anrechenbares Einkommen des Ehe- oder
Lebenspartners und/oder beim elternabhangigen BAf6G der Eltern vorhanden sein. BAf8G ist aber unabhangig vom
Vermaogen der Ehe- oder Lebenspartner und der Eltern.

Elternabhangiges und elternunabhangiges BAfoG

Im Normalfall ist BAf6G elternabhangig, d.h.: Es hangt auch vom Einkommen der Eltern ab, ob und, wenn ja, in welcher Héhe das BAf6G
gezahlt wird.

Berlcksichtigt wird in der Regel nicht das aktuelle Einkommen der Eltern, sondern das Einkommen des vorletzten Kalenderjahrs vor
Beginn des sog. Bewilligungszeitraums. Hintergrund der Regelung ist, dass meist fiir das vorletzte Kalenderjahr schon ein
Steuerbescheid verfligbar ist.

Voraussetzungen fiir elternunabhangiges BAfoG
Liegt mindestens eine der folgenden Voraussetzungen vor, so wird das BAf6G unabhangig vom Einkommen der Eltern geleistet:

e Der Aufenthaltsort der Eltern ist unbekannt.
Die Eltern kénnen aus rechtlichen Griinden oder tatsachlich nicht in Deutschland Unterhalt zahlen.
Besuch eines Abendgymnasiums oder Kollegs.
Beginn des Ausbildungsabschnitts nach dem 30. Lebensjahr.
Nach einer Erwerbstatigkeit, die den eigenen Lebensunterhalt sicherte, unter einer der folgenden Voraussetzungen:
o Beginn des Ausbildungsabschnitts nach Vollendung des 18. Lebensjahres und nach mindestens 5-jahriger
Erwerbstatigkeit.
o Beginn des Ausbildungsabschnitts nach Vollendung des 18. Lebensjahres und nach Abschluss einer vorhergehenden,
mindestens 3-jahrigen berufsqualifizierenden Ausbildung und nach mindestens 3-jahriger Erwerbstatigkeit.
o Nach einer abgeschlossenen Ausbildung von weniger als 3 Jahren und nach einer Erwerbstatigkeit von mehr als 3
Jahren, verlangert um mindestens die Zeit, die die Ausbildung kurzer als 3 Jahre dauerte. Bei einer 2-jahrigen
Ausbildung sind also 4 Jahre Erwerbstatigkeit Voraussetzung.

Praxistipps

e Wenn das Einkommen lhrer Eltern wahrend des Bewilligungszeitraums voraussichtlich wesentlich niedriger als im
vorletzten Kalenderjahr vor dessen Beginn (z.B. wegen Arbeitslosigkeit, Erwerbsminderung oder Renteneintritt) sein wird,
kénnen Sie einen Aktualisierungsantrag stellen. Es wird dann das Einkommen lhrer Eltern im Bewilligungszeitraum
berlcksichtigt. Den Antrag kdnnen Sie beim Projekt "bafdg.de" des Bundesministeriums fur Bildung und Forschung
herunterladen unter www.bafég.de > Antrag stellen > Alle Antragsformulare (Formular 07: Aktualisierung des Einkommens).

e Elternunabhangiges BAf6G kénnen Sie auch bekommen, wenn Sie die genannten Voraussetzungen nicht erflillen, aber
tatsachlich keinen oder zu wenig Unterhalt von lhren Eltern bekommen. Sie mussen nicht erst den Ausgang eines Streits
um Unterhalt abwarten, ehe Sie Ihre schulische Ausbildung oder Ihr Studium beginnen kénnen.:

o Stellen Sie einen Antrag auf Vorauszahlung. Den Antrag kénnen Sie beim Projekt "bafég.de" des Bundesministeriums
fur Bildung und Forschung herunterladen unter www.bafég.de > Antrag stellen > Alle Antragsformulare (Formular 08:
Antrag auf Vorausleistung).

o Sie erhalten dann BAfoG ohne Anrechnung des Einkommens lhrer Eltern als Vorauszahlung, solange und soweit lhre
Eltern nicht zahlen.

o Das BAf6G-Amt versucht, sich das Geld von lhren Eltern zurlickzuholen, wenn es sein muss auch Uber eine
Unterhaltsklage.

o Wenn von Anfang an klar ist oder sich im Laufe der Zeit herausstellt, dass lhre Eltern nicht unterhaltspflichtig sind,
erhalten Sie elternunabhangiges BAfoG.

Hohe

Die Héhe des BAf6G hangt von unterschiedlichen Faktoren ab:

Eigenes Einkommen und Vermdgen

Einkommen des Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners

Einkommen der Eltern beim elternabhangigen BAf6G

Wohnen in eigener Wohnung oder bei den Eltern

Art der Ausbildungsstatte

Krankenversicherungsstatus: Familienversichert oder selbst kranken- und pflegeversichert
Zusammenleben mit eigenen Kindern bis zum 14. Geburtstag in einem Haushalt
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Als monatlicher Bedarf sind im BAf6G Pauschalbetrdge vorgesehen. Diese Pauschalen entsprechen den jeweiligen Hochstsatzen.
Anrechenbare Einkommen und Vermdogen fiihren zu geringeren BAfoG-Leistungen.

BAfoG-Hochstsatze

Je nach Ausbildungsstatte gelten unterschiedliche Hochstsatze, die gezahlt werden, wenn kein anrechenbares Einkommen oder

Vermdgen vorhanden ist:

Weiterfihrende allgemeinbildende Schule (z.B. Gymnasium) ab Klasse 10
Berufsfachschule, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, ab Klasse 10
Berufliche Grundbildung (z. B. Berufsvorbereitungsjahr) ab Klasse 10
Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt

Wohnt bei den Eltern und ist
familien-versichert

Wohnt bei den Eltern und ist
selbst kranken- und pflege-
versichert

Wohnt nicht bei den Eltern
und ist familien-versichert

Wohnt nicht bei den Eltern
und ist selbst kranken- und
pflege-versichert

Kein BAfOG

Kein BAfOG

666 €

803 €

Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt und
die in einem zumindest zweijahrigen Bildungsgang einen berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln

Wohnt bei den Eltern und ist
familien-versichert

Wohnt bei den Eltern und ist
selbst kranken- und pflege-
versichert

Wohnt nicht bei den Eltern
und ist familien-versichert

Wohnt nicht bei den Eltern
und ist selbst kranken- und
pflege-versichert

276 €

413 €

666 €

803 €

Abendhauptschulen
Berufsaufbauschulen
Abendrealschulen

Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt

Wohnt bei den Eltern und ist
familien-versichert

Wohnt bei den Eltern und ist
selbst kranken- und pflege-
versichert

Wohnt nicht bei den Eltern
und ist familien-versichert

Wohnt nicht bei den Eltern
und ist selbst kranken- und
pflege-versichert

498 €

635 €

775 €

912 €

Abendgymnasien und Kollegs

Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt

Wohnt bei den Eltern und ist
familien-versichert

Wohnt bei den Eltern und ist
selbst kranken- und pflege-
versichert

Wohnt nicht bei den Eltern
und ist familien-versichert

Wohnt nicht bei den Eltern
und ist selbst kranken- und
pflege-versichert

501 €

638 €

822 €

959 €

Hoéhere Fachschulen und Akademien, Hochschulen sowie private Berufsakademien
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Wohnt bei den Eltern und ist Wohnt bel den Eltern und ist Wohnt nicht bei den Eltern Wohpt nicht bei den Eitemn
L . selbst kranken- und pflege- . o . und ist selbst kranken- und
familien-versichert X und ist familien-versichert ;
versichert pflege-versichert
534 € 671 € 855 € 992 €

Freibetrage vom Einkommen und Vermogen
Beim BAf6G gelten folgende Grundfreibetrage fir eigenes Vermégen:

e vor dem 30. Geburtstag: 15.000 €
e ab dem 30. Geburtstag 45.000 €

Vermaogen der Eltern, Ehe- oder Lebenspartner ist immer anrechnungsfrei.

Flir eigenes Einkommen gilt ein Grundfreibetrag von 353 € pro Monat. Da bei Erwerbstatigkeit z.B. auch die Werbungskosten des
Einkommensteuerrechts anrechnungsfrei bleiben, bleibt Einkommen aus geringflgigen Minijobs beim BAf6G anrechnungsfrei.

Fir das Einkommen des Ehe- oder eingetragenen Lebenspartners gilt ein Grundfreibetrag in Héhe von 850 €.
Beim elternabhangigen BAfoG gelten seit 1.8.2024 folgende Grundfreibetrage vom Einkommen der Eltern:

e bei Zusammenleben in Ehe oder eingetragener Lebenspartnerschaft: 2.540 € pro Monat
e sonst je Elternteil: 1.690 € pro Monat

Vom Einkommen der Eltern Gber den Grundfreibetragen bleiben 50 % anrechnungsfrei.
Daneben gibt es noch weitere Freibetrage, z.B. fir bestimmte Geschwister oder eigene Kinder und fir Schulgeld oder Studiengebuhren.
Praxistipp

Ausfihrliche Informationen Giber die Anrechnung von Einkommen und Vermdgen, zu berlcksichtigende Freibetrage, aktuelle
Bedarfssatze und die Berechnung der individuellen Férderungshdhe finden Sie beim Bundesministerium flr Bildung und Forschung
unter www.bafég.de > Das BAfOG: Alle Infos auf einen Blick > Férderungsarten und Férderungshohe.

Studienstarthilfe seit Wintersemester 2024/25

Die Studienstarthilfe wurde zum Wintersemester 2024/25 eingefiihrt: Studienanfanger bis zum 25. Geburtstag, die Blrgergeld,
Sozialhilfe oder andere staatliche Leistungen, z.B. Wohngeld oder Kinderzuschlag, erhalten, kdnnen seit dem Wintersemester 2024/25
eine Studienstarthilfe in Hohe von 1.000 € beim Amt fir Ausbildungsférderung oder unter www.bafoeg-digital.de beantragen.

Die Studienstarthilfe ist unabhangig davon, ob Studierende spater BAf6G bekommen. Sie wird nicht auf das BAfoG angerechnet.
Erhohter Zuschlag fur die Kranken- und Pflegeversicherung

Ab dem 30. Geburtstag besteht in der Regel keine Pflichtversicherung mehr in der Kranken- und Pflegeversicherung. Die Versicherung
wird dann teurer. Daher steigt dann auch der Zuschuss fiir die Kranken- und Pflegeversicherung entsprechend an auf hdchstens 233 €.
Dieser Zuschuss wird jeweils zu dem Satz flir Familienversicherte addiert. Die normalen Satze flir Selbstversicherte gelten nicht.

Zuschlag fiir Kinder bis zum 14. Geburtstag

Fir jedes eigene Kind bis zum 14. Geburtstag, das im Haushalt lebt, gibt es einen Zuschlag in Héhe von 160 €. Den Zuschlag kann
immer nur ein Elternteil bekommen.

Zuschlag fur Internate und Tagesheimschulen
Individuelle Zuschlage gibt es fir den Besuch von Tagesheimschulen und Internaten.
Kinderbetreuungszuschlag

Als BAf6G-Zusatzleistung gibt es fiir Schiler und Studierende mit Kind(ern) einen Kinderbetreuungszuschlag in Héhe von 150 €
monatlich je Kind, das jlinger als 14 Jahre ist und im gemeinsamen Haushalt lebt (§ 14b BAf6G).

27.01.2026 Seite 4/7 © 2026 beta Institut gemeinnitzige GmbH
Kobelweg 95, 86156 Augsburg


https://www.betanet.de/minijobs-geringfuegige-beschaeftigung.html
https://www.bafög.de/bafoeg/de/das-bafoeg-alle-infos-auf-einen-blick/foerderungsarten-und-foerderungshoehe/foerderungsarten-und-foerderungshoehe_node.html
https://www.betanet.de/buergergeld.html
https://www.betanet.de/sozialhilfe.html
https://www.betanet.de/wohngeld.html
https://www.betanet.de/kinderzuschlag.html
https://www.bafoeg-digital.de/ams/BAFOEG

betanet

Praxistipp Hotline

Die BAfoG-Hotline des Bundesministeriums flr Bildung und Forschung beantwortet kostenfrei Fragen rund ums Thema BAféG: 0800
2236341, Mo-Fr 8-20 Uhr.

Wohnen bei den Eltern

Voraussetzungen fiir Wohnen bei den Eltern
Wohnen ,bei den Eltern” im Sinne des BAfOG setzt Folgendes voraus:

e Es besteht eine hausliche Gemeinschaft mit den Eltern oder einem Elternteil.
e Die genutzten Wohn- und Gemeinschaftsraume gehdren zu einer Wohnung.

Auf die naheren Umstande des Zusammenlebens kommt es nicht an.
Praxistipp

Ausnahmsweise kdnnen Sie die hoheren BAf0G-Satze fur nicht bei den Eltern Wohnende bekommen, obwohl sie mit ihren Eltern
oder einem Elternteil in einer Wohnung leben:

Wenn nicht Sie ,bei dem Elternteil” wohnen und von diesem unterstutzt werden, sondern der Elternteil bei Ihnen wohnt und Sie Ihren
Elternteil unterstitzen, kénnen Sie sich auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts berufen: Urteil des BVerwG vom
08.11.2017 - Az.: BVerwG 5 C 11.16. Weitere Informationen dazu finden Sie in einer Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts
unter www.bverwg.de/pm/2017/76. In Betracht kommt diese Ausnahme z.B., wenn Sie einen Elternteil bei sich aufnehmen, um dessen
hausliche Pflege zu (ibernehmen.

Auch in anderen vergleichbaren Situationen kann es sich lohnen, das BAf6G-Amt darauf hinzuweisen und gegen eine Ablehnung mit
einem Widerspruch und ggf. einer Klage vorzugehen.

Dauer

BAf6G wird in der Regel wahrend der gesamten Dauer der schulischen Ausbildung oder des Studiums, sofern die Regelstudienzeit nicht
Uberschritten wird, gewahrt. Auch in unterrichts- und vorlesungsfreien Zeiten wird BAf6G gezahlt. Bei einem Fernstudium ist die
Férderungsdauer auf 1 Jahr begrenzt.

In Ausnahmefallen ist eine Forderung Uber die Regelstudienzeit hinaus mdglich, wegen

schwerwiegender Grinde,

hauslicher Pflege naher Angehdriger mit mindestens Pflegegrad 3,

einer Behinderung,

einer Schwangerschaft

der Pflege und Erziehung eines Kindes bis zum 14. Geburtstag,

erstmaligem Nichtbestehen der Abschlussprifung oder

Mitwirkung in Gremien und Organen der Ausbildungsstatte, z.B. Studentenwerk oder Selbstverwaltung der Studierenden.

Seit dem Wintersemester 2024/25 ist zudem fiir ein sog. Flexibilitatssemester maéglich. Studierende bekommen einmalig ein
Semester langer BAf6G, wenn sie die Regelstudienzeit liberschreiten, z.B. weil sie noch an der Abschlussarbeit sitzen. Das
Flexibilitatssemester gibt es nur ein Mal pro Person, auch bei mehrstufigen Studiengangen. Wenn wahrend des Flexibilitatssemesters
besondere Grinde flr eine Verlangerung auftreten, siehe vorherige Aufzéhlung, dann ist ausnahmsweise eine weitere Verlangerung
mdglich.

Ab dem 5. Semester ist beim Besuch einer héheren Fachschule, Akademie oder Hochschule die Einreichung eines Leistungsnachweises
erforderlich, weitere Informationen beim Bundesministerium fur Bildung und Forschung unter www.bafég.de > Das BAf6G: Alle Infos auf
einen Blick > Einzelfragen der Férderung.

Nach einem Fachrichtungswechsel wahrend der Ausbildung oder dem Abbruch einer Ausbildung wird BAf6G nur weitergezahlt, wenn
es einen wichtigen oder unabweisbareren Grund dafiir gibt. In der dadurch verursachten zusatzlichen Ausbildungszeit wird BAfoG
seit 2019 als zinsloses Darlehen ohne Zuschussanteil gezahlt. Zuvor gab es daflir nur verzinsliche Bankdarlehen. Studierende bis zum
Beginn des 4. Semesters mussen keine Begriindung fir einen Fachrichtungswechsel vorlegen.

BAfoG-Antrag

BAf6G kann auf 3 Wegen beantragt werden:

e Ausfillen und Einreichen der Papierformulare, erhaltlich beim Amt fur Ausbildungsférderung oder dem Studierendenwerk

27.01.2026 Seite 5/7 © 2026 beta Institut gemeinnitzige GmbH
Kobelweg 95, 86156 Augsburg


https://www.bverwg.de/pm/2017/76
https://www.betanet.de/haeusliche-pflege-pflegeversicherung.html
https://www.betanet.de/widerspruch-im-sozialrecht.html
https://www.betanet.de/widerspruch-klage-berufung.html
https://www.xn--bafg-7qa.de/bafoeg/de/das-bafoeg-alle-infos-auf-einen-blick/einzelfragen-der-foerderung/einzelfragen-der-foerderung_node.html
https://www.xn--bafg-7qa.de/bafoeg/de/das-bafoeg-alle-infos-auf-einen-blick/einzelfragen-der-foerderung/einzelfragen-der-foerderung_node.html

betanet

e Ausflllen, Ausdrucken und Einreichen der im Internet bereitgestellten Formulare
e Elektronische Antragstellung

Praxistipps zum BAf6G-Antrag

o Alle Formulare zur Antragstellung, Merkblatter und einen Antragsassistenten finden Sie auf der Seite des Bundesministeriums
fur Bildung und Forschung unter www.bafég.de > Antrag stellen.

e |hr zustandiges Amt fir Ausbildungsférderung finden Sie unter www.studierendenwerke.de > Themen > Studienfinanzierung >
BAf6G > Amter fiir Ausbildungsférderung.

o Mit BAfOG Digital unter www.bafoeg-digital.de kénnen Sie lhren Antrag vollstandig online bearbeiten, Nachweise hochladen und
digital verschicken. Zudem steht Ihnen ein BAf6G Rechner online zur Verfligung. Fur die Antragstellung kann dort die kostenlose
BAf6G Digital-App heruntergeladen werden.

Ruckzahlung
Sofern BAf6G nicht als Vollzuschuss, sondern mit Darlehensanteil gezahlt wurde, gilt:

e Das Darlehen ist zinslos und auf max. 10.000 € (fir erstmalig nach dem 1.9.2019 gezahltes BAf6G auf 10.010 €) begrenzt. Fir
Darlehen wegen Fachrichtungswechsel oder Ausbildungsabbruch gilt diese Grenze nicht.

e Die erste Rate wird friihestens 5 Jahre nach Férderungsende fallig. Die Rate betragt in der Regel 130 € pro Monat, wobei
normalerweise immer vierteljahrlich 3 Raten auf einmal zu zahlen sind.

e Stundung und Freistellung von der Rlckzahlungsverpflichtung kann beantragt werden.

e Restschulden verfallen automatisch nach 20 Jahren, wenn sich der Darlehensnehmer um die Tilgung bemiht hat (§ 18 BAf6G).

Wird das Darlehen schon vor der Falligkeit ganz oder teilweise zurlickgezahlt, wird auf Antrag ein Teil der Schulden erlassen. Bei
besonders guten Abschlussnoten ist ebenfalls ein Erlass moglich.

Praxistipps zur Riickzahlung

e Der Schuldenerlass bei vorzeitiger Riickzahlung ist so hoch, dass sich die Aufnahme eines privaten Darlehens, z.B. eines
Bankdarlehens, fiir eine vorzeitige Riickzahlung rechnen kann. Sie erhalten eine Information des Bundesverwaltungsamts, wie
hoch der Erlass ausfallt, wenn Sie welche Summe vorzeitig zuriickzahlen. Damit kénnen Sie prifen, ob sich eine Umschuldung
lohnt.

e Die vorzeitige Rickzahlung ist auch noch mdglich, wenn Sie mit der Ruckzahlung in Raten bereits begonnen haben.

Begabtenforderung
Flr besonders begabte Studierende gibt es neben oder anstatt des BAf6G eine ganze Reihe zusatzlicher Férderungen.

Detaillierte Auskinfte erteilen die Stiftungsamter bei den Kommunen und Regierungen, die Schulen, Hochschulen und Berufsschulen
sowie die férdernden Einrichtungen.

Begabtenforderungsprogramme gibt es z.B. bei:

Avicenna-Studienwerk, Osnabrick, www.avicenna-studienwerk.de
Cusanus-Werk, Bonn, www.cusanuswerk.de

Evangelisches Studienwerk Villigst, Schwerte, www.evstudienwerk.de
Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin, Bonn, www.fes.de/studienfoerderung
Friedrich-Naumann-Stiftung, Potsdam, www.freiheit.org/stipendien
Hans-Bockler-Stiftung, Dlsseldorf, www.boeckler.de
Heinrich-Boll-Stiftung, Berlin, www.boell.de/de/stiftung/stipendien
Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin, www.kas.de

Hanns-Seidel-Stiftung, Miinchen, www.hss.de

Rosa Luxemburg-Stiftung, Berlin, www.rosalux.de/stiftung/studienwerk
Stiftung der deutschen Wirtschaft Berlin, www.sdw.org

Stiftung Begabtenférderung berufliche Bildung, Aufstiegsstipendium, Bonn, www.sbb-stipendien.de/aufstiegsstipendium.html
Studienstiftung des deutschen Volkes, Bonn, www.studienstiftung.de

Andere Ausbildungsforderungen

Aufstiegs-BAfoG

Das sog. Aufstiegs-BAfoG ist im Aufstiegsfortbildungsférderungsgesetz (AFBG) geregelt. Damit konnen Fortbildungen fur Abschliisse wie
z.B. Meister, Fachwirt, Techniker, Erzieher oder Betriebswirt gefordert werden. Informationen dazu bietet das Bundesministerium fir
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https://www.xn--bafg-7qa.de/bafoeg/de/antrag-stellen/antrag-stellen_node.html
https://www.studierendenwerke.de/themen/studienfinanzierung/bafoeg/aemter-fuer-ausbildungsfoerderung
https://www.studierendenwerke.de/themen/studienfinanzierung/bafoeg/aemter-fuer-ausbildungsfoerderung
https://www.bafoeg-digital.de/ams/BAFOEG
https://www.avicenna-studienwerk.de
https://www.cusanuswerk.de
https://www.evstudienwerk.de
https://www.fes.de/studienfoerderung
https://www.freiheit.org/stipendien
https://www.boeckler.de
https://www.boell.de/de/stiftung/stipendien
https://www.kas.de
https://www.hss.de/
https://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk
https://www.sdw.org
https://www.sbb-stipendien.de/aufstiegsstipendium.html
https://www.studienstiftung.de

betanet

Bildung und Forschung unter www.aufstiegs-bafoeg.de.

Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld

e Eine duale Ausbildung kann mit der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) geférdert werden, wenn die Ausbildungsvergitung nicht
ausreicht. Die Bundesagentur fur Arbeit informiert dariber unter www.arbeitsagentur.de > Suchbegriff:

"Bundesausbildungsbeihilfe BAB".

e Wahrend bestimmter berufsbhildender MaBnahmen fir Menschen mit Behinderungen kann der Lebensunterhalt Gber das sog.
Ausbildungsgeld geférdert werden, z.B. bei einer individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen der unterstitzten
Beschaftigung oder MaBnahme im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich einer anerkannten Werkstatt fiir behinderte
Menschen (WfbM) oder anderen Leistungsanbietern. Naheres unter Behinderung > Ausbildungsgeld.

Verwandte Links

Auszubildende Sozialhilfe

Behinderung > Ausbildungsgeld

Krankenversicherung flr Studierende

Rechtsgrundlagen: Bundesausbildungsforderungsgesetz (BAfoG)
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https://www.aufstiegs-bafoeg.de
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
https://www.betanet.de/behinderung.html
https://www.betanet.de/unterstuetzte-beschaeftigung.html
https://www.betanet.de/unterstuetzte-beschaeftigung.html
https://www.betanet.de/behinderung-ausbildungsgeld.html
https://www.betanet.de/auszubildende-sozialhilfe.html
https://www.betanet.de/behinderung-ausbildungsgeld.html
https://www.betanet.de/krankenversicherung-fuer-studenten.html

